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Aus der Satzung der Deutschen Tolkien Gesellschaft e. V.
§8 Mitgliederversammlung / Absatz 3

Eine Stimmrechtübertragung ist durch eine schriftliche Bevollmächtigung möglich. Diese Be-
vollmächtigung muss im Original vorliegen und Folgendes enthalten: Vor- und Zuname sowie 
Mitgliedsnummer des Stimmrechtabgebers, Vor- und Zuname des Stimmrechtannehmers, die 
Willensbekundung des Stimmrechtabgebers über die Übertragung des Stimmrechts, Ort, Datum 
und Unterschrift des Stimmrechtabgebers. 

Einem Mitglied dürfen maximal drei Stimmen übertragen werden. Sollten einem Mitglied mehr 
als drei Stimmen übertragen worden sein, verlieren alle Bevollmächtigungen nach der dritten 
ihre Gültigkeit (es gilt das Datum auf der Vollmacht). Eine weitere Übertragung ebenso wie eine 
Stimmrechtsübertragung während der Mitgliederversammlung ist nicht zulässig. Die Stimm-
rechtsübertragung ist bei der Akkreditierung dem Vorstand vorzulegen. Dieser informiert den 
Versammlungsleiter nach dessen Wahl. Die Bevollmächtigung darf nur an stimmberechtigte Mit-
glieder ausgestellt werden.

Stimmrechtabgebende Person

Vorname:

Nachname:

Mitgliedsnummer:

Stimmrechtübertragung für die Mitgliederversammlung 2020

Stimmrechtannehmende Person

Vorname:

Nachname:

Datum / Ort						         Unterschrift			 

Hiermit bevollmächtige ich die unten aufgeführte stimmrechtsannehmende Person, in meinem 
Namen auf der Mitgliederversammlung abzustimmen. Mir ist bewusst, dass meine Übertragung 
verfällt, wenn die stimmrechtsannehmende Person bereits drei Stimmen auf sich vereint.

Diese Stimmrechtsübertragung muss im Original bei der Akkreditierung vorliegen.


